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Abkürzungsverzeichnis 
 
EZ   Einlagezahl 
Gem   gemäß 
ggst   gegenständlich 
Gst   Grundstück 
Gst-Nr   Grundstücksnummer 
idgF   in der geltenden Fassung 
iS   im Sinne 
iSd   im Sinne des, - der 
LNR   Laufende Nummer 
TZ   Tagebuchzahl 
W   Wohnung 
FL   Widmungskategorie „Freiland“ 
DO   Widmungskategorie „Dorfgebiet“ 
HORA   Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria 
   (Herausgeber: BM Land- und Forstwirtschaft Regionen und Wasserwirtschaft) 

ROG   Raumordnungsgesetz Land Steiermark 
BauG   Steiermärkisches Baugesetz 
WEG   Wohnungseigentumsgesetz 
GVG   Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz 
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1. Übersicht 

Die folgende zusammengestellte Übersicht soll dem Leser eine komprimierte Zusammenfassung 
der wesentlichen Eckdaten der Befundaufnahme vermitteln. 

 

(A) Grundstücksdaten „BAUGRUNDSTÜCK“ 
 

Grundbuch: EZ: 1601 Anteil: 1/1 Gst.-Nr.: 1097/3 KG: 67406 Liezen 
  
Adresse: nördlich von Röthweg 14, 8940 Liezen 
 

Grundstücksfläche:  Gärten 1.186 m² (lt. Grundbuchsauszug vom 29.09.2025) 
 
Eigentumsverhältnisse: Das verfahrensgegenständliche Grundstück befindet sich im alleinigen 

Eigentum der verpflichteten Partei. 
 

Verpflichtete Partei: Manuel Schneller 
 Am Weißen Kreuz 1/13, 8940 Liezen 
 

Widmung/Dichte: ROG Flächenwidmung: A-WR „Allgemeines Wohngebiet“ 
  Bebauungsdichte: 0,2 – 0,4 

 Zusatzwidmung: Aufschließungsgebiet 
 Gefährdungen: Hochwasser- und Rutschungsgefährdung 

 (Quelle HORA-Pass) 
 

 

Aufschließung: Strom, Wasser, Kanal und Telekom sind im Nahbereich des Grundstückes 
vorhanden 

 

 
 
 
(B) Grundstücksdaten „ZUFAHRTSGRUNDSTÜCK“ 
 

Grundbuch: EZ: 1471 Anteil: 1/4 Gst.-Nr.: 1097/6 KG: 67406 Liezen 
 
Adresse: nördlich von Röthweg 14, 8940 Liezen 
 

Grundstücksfläche:  Sonstige (Straßenverkehrsanlagen) 414 m² 
  (lt. Grundbuchsauszug vom 05.10.2025) 
 
Eigentumsverhältnisse: Das verfahrensgegenständliche Grundstück befindet sich zu einem Viertel 

(1/4) im Eigentum der verpflichteten Partei. 
 

Verpflichtete Partei: Manuel Schneller 
 Am Weißen Kreuz 1/13, 8940 Liezen 
 

Widmung/Dichte: ROG Flächenwidmung: VERK „Verkehrsfläche“  
   

 Zusatzwidmung: keine 
 Gefährdungen: Hochwasser- und Rutschungsgefährdung 

 (Quelle HORA-Pass) 
 

Sonstiges: Die EZ 1471 bildet die Zufahrt zum gegenständlichen Grundstück und 
wird, nachdem diese mit dem Bewertungsgrundstück eine Einheit 
bildet, nicht gesondert bewertet. 

 
 
 
 
 

Stichtag des Gutachtens :       29.09.2025 
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2. Allgemeines 

2.1. Auftrag 

Der Sachverständige Bmst. Ing. Bernd Rauscher wurde mit Beschluss vom 04.08.2025 
bewilligten Zwangsversteigerung durch das Bezirksgericht Liezen beauftragt ein Gutachten zur 
Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft EZ 1601, Gstk 1097/3 in der KG 67406 Liezen, 
B-LNr. 1, 1/1-Anteil und EZ 1471, Gstk 1097/6 in der KG 67406 Liezen, B-LNr. 13, 1/4-Anteil, zu 
erstellen. 

2.2. Zweck 

Der Zweck des Gutachtens ist die Verkehrswertermittlung im Sinne des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes (LBG) idgF im Rahmen des Zwangsversteigerungs-
verfahrens mit der Zahl 14 E 17/25w – 4. 

 

Betreibende Partei:    Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft 

Sparkassenplatz 4 

8010 Graz 

Firmenbuchnummer 34274d 

 

vertreten durch:   Scherbaum Seebacher Rechtsanwälte GmbH 

Schmiedgasse 2 

8010 Graz 

Firmenbuchnummer 219623a 

(Zeichen: 2025/0109) 

 

Verpflichtete Partei:   Manuel Schneller 

Am Weißen Kreuz 1/13 

8940 Liezen 

2.3. Befundaufnahme 

Die Befundaufnahme erfolgte im Rahmen einer Besichtigung am 29.09.2025 (14:00 Uhr – 14:30 
Uhr) in Abwesenheit der verpflichteten Partei. Es nahm folgende Person am Ortsaugenschein 
teil: SV BM Ing. Bernd Rauscher. 

Es konnte bei der Befundaufnahme die gesamte Liegenschaft sowie auch der Zufahrtsweg 
besichtigt werden. 

 

2.4. Bewertungsstichtag 

Als Bewertungsstichtag wird der 29.09.2025 (Tag der Befundaufnahme) festgelegt! 
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2.5. Grundlagen und Unterlagen 

Dem Sachverständigen stehen die allgemeinen Grundlagen aus Literatur und Wissenschaft zur 
Verfügung. Die vom Auftraggeber übergebenen Unterlagen sowie die Erhebungen des 
Sachverständigen der für die Befundaufnahme/Gutachten notwendigen und ergänzenden 
Unterlagen sind in den folgenden Punkten explizit angeführt. 

2.5.1. Allgemeine Grundlagen und Unterlagen 

➢ Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) idgF 

➢ ÖNORM B 1802-1: Liegenschaftsbewertung Vers. 01.03.2022 

➢ ÖNORM B 1800: Grundflächen und Rauminhalte Vers. 01.08.2013 

➢ Planzeichenverordnung für Flächenwidmungspläne Stmk. Landesregierung „A13 
Raumplanungsabteilung“ 

➢ Nutzungsdauerkatalog des Sachverständigenverbandes 2020 

➢ Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage 2020 

➢ Seiser/Kainz, Der Wert der Immobilie, 2014 

➢ Unterlagen der Liegenschaftsbewertungsakademie 

2.5.2. Vom Sachverständigen erhobene Grundlagen und Unterlagen 

➢ Besichtigung an Ort und Stelle / Fotodokumentation vom 29.09.2025 und vom 08.10.2025 

➢ Grundbuchsauzug vom 29.09.2025 und vom 05.10.2025 

➢ Auszug Katastermappenplan (GIS Steiermark vom 05.10.2025) 

➢ Auszug Flächenwidmungsplan (GIS Steiermark 05.10.2025) und 
Aufschließungserfordernisse; Auskunft der Stadtgemeinde Liezen am 06.10.2025 

➢ Auszug aus dem Gefahrenzonenplan der WLV (GIS Steiermark 05.10.2025) 

➢ Abfrage nach dem Gefahrenpotential lt. Natural Hazard Overview & Risk Assessment 
Austria des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 
Wasserwirtschaft (HORA 05.10.2025) 

➢ Auszug Luftbild/Lageplan (GIS Steiermark 05.10.2025) 

➢ Erhebungen im Verdachtsflächen und -Altlastenkataster des Umweltbundesamtes 
(Umweltbundesamt 05.10.2025) 

➢ Kaufvertrag vom 17.12.2021 

➢ Vergleichspreissammlung des SV und Erhebungen von Vergleichspreisen aus dem ZT – 
Datenforum vom 30.09.2025 

➢ Auszug aus dem aktuellen Gefahrenzonenplan der Stadtgemeinde Liezen (Rutschung 
Liezen) für das Grundstück Nr. 1097/3 in der KG 67406 Liezen, übermittelt von Herrn DI 
Janu am 06.10.2025 per email 

➢ Geologische Vorbegutachtung der Firma Synalp, Dr. Genger-Platz 9, 8911 Admont, vom 
11.06.2024 

➢ Stellungnahme, Merkblätter „Strom“ und Bauhöhendiagramm der Energie Steiermark vom 
09.10.2025 
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2.5.3. Bewertungsvoraussetzungen 

Allgemeine Voraussetzungen der Bewertung 

➢ Das Gutachten wird ausschließlich nach den Bewertungsmethoden des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes durchgeführt. 

➢ Es wird der Verkehrswert gem § 2 Abs 2 LBG ermittelt. 

➢ Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gem § 2 Abs 2 LBG 
ermittelte Verkehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis iS der volkswirtschaftlichen 
Theorie eines vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex defintionem 
unvollkommene Märkte, weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen 
Gleichgewichtspreis, also nicht eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt oder 
dergleichen, sondern immer eine mehr oder weniger große Streuung – eine marktkonforme 
Bandbreite – geben kann. Dementsprechend ist der im Gutachten ausgewiesene 
Verkehrswert mit einer entsprechend großen Bandbreite nach oben oder unten zu sehen. 
Die angesprochene Bandbreite ist direkt abhängig von der Anzahl und Qualität vorliegender 
Marktdaten. 

➢ Die Verkehrswertermittlung erfolgt geldlastenfrei. 

➢ Währungsbeträge sind in Euro (€) angegeben, Flächenmaße in Quadratmeter (m²). 

➢ Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 
ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der 
örtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. 

➢ Der rechtlichen Bewertung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer 
üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem 
und überwiegend aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen, 
erkennbar oder sonst bekannt geworden sind. 

➢ Gemäß ÖNORM B 1802 Pkt.3.3 „Genauigkeitsanforderungen“ wird darauf hingewiesen, 
dass aufgrund der Unsicherheit einzelner in der Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, das Ergebnis der 
Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein kann. Der 
ermittelte Verkehrswert bedeutet somit nicht notwendigerweise einen entsprechenden Preis 
bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall, jederzeit und auch kurzfristig, am 
Markt erzielen zu können. 

➢ Weiters erfolgte eine Beurteilung der Liegenschaft hinsichtlich Kontaminierung und 
Bodengüte sowie des Bauzustandes, der Bausubstanz und allfälliger Baumängel und 
Bauschäden nur augenscheinlich aufgrund der durchgeführten Befundaufnahme. Es wird 
auch diesbezüglich darauf hingewiesen, dass bei der Liegenschaft keine Untersuchungen 
des Erdreichs, noch bei allen Gebäuden weder eine Untersuchung hinsichtlich Baustatik, 
Bausubstanz etc. noch Funktionsüberprüfungen der technischen Anlagen bzw. eine 
Überprüfung technischer Atteste durchgeführt wurden. Zur Beurteilung all dieser Merkmale 
ist die Beauftragung eines dafür befugten Sachverständigen notwendig, was aber nicht 
Gegenstand dieses Auftrages ist. Es wird daher für jegliche Mängel/Schäden, die nicht 
augenscheinlich erkennbar sind, keine Haftung übernommen. 

2.6. Vorbemerkungen 

Die in folgender Befundung/Gutachten angeführten Daten, Fakten und Zahlen wurden alle aus 
den unter Pkt. 2.5.1. – 2.5.2 angeführten Unterlagen ermittelt. 

Die Baufläche für die ggst. Liegenschaft gemäß dem Grundbuchsauszug vom 29.09.2025 
beträgt 1.186 m². Diese Baufläche und der ¼ Anteil (414 m² / 4 = 103,50 m²) an der 
Zufahrtsstraße wurden für das Bewertungsgutachten herangezogen. 

Es wird weiters an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die in gegenständlicher Befundung 
durchführte Begutachtung nur zum Bewertungsstichtag ihre Gültigkeit hat.   
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3. Befund 

3.1. Liegenschaft allgemein u. Lagebeschreibung 

3.1.1. Liegenschaft allgemein 

Das bewertungsgegenständliche Grundstück Nr. 1097/3 in der KG 67406 Liezen (EZ1601) 
befindet sich in einer sonnigen Hanglage im Ortsteil „Röthweg“ in der Stadtgemeinde Liezen. Die 
Grundstücksfläche beträgt 1.186 m². Zusätzlich beinhaltet die Liegenschaft noch einen ¼ Anteil 
an der südlichen Zufahrtstraße, Grundstück Nr. 1097/6 in der KG 67406 Liezen (EZ1471). Der 
Ortsteil „Röthweg“ liegt nördlich des Stadtzentrums von Liezen, in einer ruhigen Wohngegend. 
Die Verkehrsanbindung erfolgt über den Röthweg. 

Arzt und Apotheke, öffentlicher Personennahverkehr und Nahversorger befinden sich alle in 
einem Umkreis von ca. 1.000 m und sind fußläufig erreichbar. 

Die nächstgelegene Schule befindet sich im Umkreis von ca. 2.000m und der nächstgelegene 
Kindergarten liegt ca. 3.000 m entfernt.  

Kindergarten und Schule sind somit für Kinder, fußläufig kaum erreichbar und es könnte bei der 
Recherche auch keine Busverbindung vom Röthweg in das Zentrum festgestellt werden. 

 
Abbildung 1: Auszug Makrolage (Quelle: immoNetZT 30.09.2025) 

3.1.2. Lagebeschreibung 

Das Baugrundstück Nr. 1097/3 in der KG 67406 Liezen befindet sich am Röthweg, nördlich 
des Stadtzentrums. Das Grundstück weist einen eher trapezförmigen Grundriss auf und 
verfügt über eine Fläche von 1.186 m². Erschlossen wird das Grundstück über einen 
Interessentenweg im südlichen Bereich und im Anschluss über den Röthweg 
(Gemeindestraße). Der Kanal befindet sich im Nahbereich des Grundstücks und die 
Wasserleitung wird direkt über das ggst. Grundstück geführt. 
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Abbildung 2: Übersichtsplan Stadtgemeinde Liezen (Quelle: GIS Steiermark 05.10.2025) 

 

 

Abbildung 3: Lage des verfahrensgegenständlichen Objektes (Quelle: GIS Steiermark 05.10.2025) 
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3.1.3. Bevölkerung und Wirtschaft 

Die gesamte Stadtgemeinde Liezen weist zum 01.01.2025 einen Bevölkerungsstand von 8.147 
Einwohner auf. Nachfolgend befindet sich eine Abbildung des Bevölkerungsverlaufes der 
Stadtgemeinde Liezen, sowie des Bezirkes Liezen im Vergleich mit der gesamten 
steiermärkischen Bevölkerungsentwicklung. Die Bevölkerungsstruktur stagniert seit 1981. Der 
überwiegende Anteil der Bevölkerung ist im Handel, in der Industrie und in der Land- und 
Forstwirtschaft, beschäftigt. 

 

Abbildung 4: Bevölkerungsverlauf (Quelle Statistik Austria 05.10.2025) 

3.1.4. Makrolage/Nachbarschaft/Nutzung 

Das Baugrundstück Nr. 1097/3 in der KG 67406 Liezen befindet sich nördlich des Stadtzentrums 
von Liezen und erfolgt die Erschließung von Süden über einen Interessentenweg und im 
Anschluss über den Röthweg (Gemeindestraße). Es befindet sich in einer ruhigen Wohnsiedlung 
welche durch Einfamilienwohnhäusern in offener Bauweise gekennzeichnet ist. Das 
Stadtzentrum von Liezen (Hauptplatz) ist talwärts ca. 1.400m südlich des Baugrundstückes 
gelegen und befindet sich der Bahnhof in ca. 2.000m südlicher Entfernung. Ärzte, Apotheken 
sowie Einrichtungen für den täglichen Bedarf befinden sich alle im Stadtkern von Liezen in einer 
Entfernung von ca. 1.000m und sind fußläufig erreichbar. Die Stadtgemeinde Liezen ist die 
Bezirkshauptstadt des Bezirkes Liezen und verfügt über eine, wie für Bezirksstädte üblich, große 
Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, Ärzte, Apotheken, Einkaufszentren, usw.). 
 

 

Abbildung 5: Lage des verfahrensgegenständlichen Objektes (Quelle: GIS Steiermark 05.10.2025) 
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3.1.5. Verkehrsverhältnisse (öffentlich und individuell) 

Individualverkehr 
Das Baugrundstück befindet sich am Röthweg (Gemeindestraße). und befindet sich dieser 2 km 
nördlich der B320 „Ennstalbundesstraße“. Des Weiteren befindet sich in Liezen ein Kontenpunkt 
der A9 Phyrnautobahn mit einer Auf- und Abfahrt. Durch diese Autobahnanschlussstelle ist die 
Landeshauptstadt Graz in 1h 15min (Entfernung ca. 115 km) und die Landeshauptstadt Linz in 
1h 15min (Entfernung ca. 110 kM) erreichbar. 
 
Öffentlicher Verkehr  
Die öffentliche Verkehrsanbindung erfolgt über den Busbahnhof Liezen. Dieser Busbahnhof ist 
1,4 kM entfernt und in 18 Minuten fußläufig erreichbar. Der Bahnhof Liezen ist 2 kM entfernt und 
fußläufig in 27 Minuten erreichbar. Vom Bahnhof Liezen ist die Landeshauptstadt Graz in 2h und 
die Landeshauptstadt Salzburg in 2,5h erreichbar. Die öffentlichen Verkehrsverhältnisse können 
somit als gut bezeichnet werden. Das Bewertungsgrundstück liegt auf einer Höhe von 773,30 
müA. und der Hauptplatz Liezen auf 653,50müA. Der Höhenunterschied beträgt somit 120m und 
zeigen die Verbindungsstraße typische „Steilstrecken“ mit Längsgefälle von bis zu 15%. 
Zwischen Bahnhof und Hauptplatz zeigt sich der Höhenunterschied nur noch mit 10m.  

 

Abbildung 6: Entfernung Busbahnhof (Quelle: Google Maps vom 05.10.2025) 

 

Abbildung 7: Entfernung Bahnhof (Quelle: Google Maps vom 05.10.2025) 
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3.1.6. Ver- und Entsorgung 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind am Grundstück vorhanden oder befinden sich im 
Nahbereich des Grundstücks. Die Wasserversorgung erfolgt aus der öffentlichen Wasserleitung 
der Stadtgemeinde Liezen. Diese Wasserleitung befindet sich direkt auf dem Grundstück. Der 
Schmutzwasserkanal der Stadtgemeinde Liezen befindet sich im Röthweg und liegt somit im 
Nahbereich des Grundstücks. Die Energieversorgung erfolgt aus dem Netz der Energie 
Steiermark. Dieser Anschluss an die Stromversorgung befindet sich nach Auskunft der 
Gemeinde, im Nahbereich des Röthwegs. Der Anschluss an die Telekomunikation befindet sich 
auf dem Grundstück. 

 

Abbildung 8: Ver- und Entsorgung der Stadtgemeinde Liezen (Quelle: GIS Steiermark vom 06.10.2025) 

3.1.7. Zubehör/Zufahrt 

Zum verfahrensgegenständlichen Baugrundstück gehört auch ein ¼ Anteil an der EZ 1471, Gstk 
Nr. 1097/6 in der KG 67406 Liezen mit einer Fläche von 414 m². Dieses südlich gelegene, direkt 
angrenzende Grundstück, stellt die Zufahrt zur ggst. Bauparzelle dar. Im Flächenwidmungsplan 
wurde dieses Grundstück als Verkehrsfläche ausgewiesen und ist somit als Interessentenweg 
zu sehen. Über dieses Grundstück erfolgt die Zufahrt auf den im Nahbereich befindlichen 
Röthweg.  

 

Abbildung 9: Zufahrt (Quelle: GIS Steiermark vom 06.10.2025) 
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Abbildung 10: Zufahrt (Interessentenweg) 

 
Abbildung 11: Schachtbauwerk, vermutlich für die 

Wasserversorgung der Stadtgemeinde Liezen 

3.2. Rechtliche Erhebungen 

3.2.1. Grundbuch allgemein - BAUGRUNDSTÜCK 

Die Liegenschaft umfasst das Baugrundstück Nr. 1097/3 in der Katastralgemeinde 67406 
Liezen. Nachfolgend auszugsweise das A-Blatt des Grundbuches. 

 

Abbildung 12: Auszug Grundbuch Blatt A (Quelle: Grundbuchsauszug vom 29.09.2025) 

Eintragung A2-2 „Sicherheitszone Militärflughafen Aigen“: Diese Eintragung ist nicht 
bewertungsrelevant. 

 

Eintragung A2-3 „Gehen und Fahren an EZ 1447“: Die EZ 1447 befindet sich im Eigentum des 
Hrn. Andreas Hell (Verkäufer 2021) und beinhaltet das Gdstk. 1238/14 
welches sich ohne „Verbindung“ talseitig zum Bewertungsgrundstück 
befindet. Anscheinend wurde dieses Recht bei diversen 
Grundstücksänderungen immer weiter verbüchert. Es konnten keine 
bewertungsrelevanten Rechte abgeleitet werden. 
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3.2.2. Eigentümer BAUGRUNDSTÜCK 

Lt. Grundbuchsauszug befindet sich die bewertungsgegenständliche Liegenschaft im alleinigen 
Eigentum der verpflichteten Partei. Nachfolgend auszugsweise die Eigentumsverhältnisse des 
bewertungsgegenständlichen Anteils B-LNR 1. 

 
Abbildung 13: Auszug Grundbuch Blatt B-LNR. 1 (Quelle: Grundbuchsauszug vom 29.09.2025) 

3.2.3. Belastungen BAUGRUNDSTÜCK 

Im C-Blatt wurde unter C-LNR 1 Duldung einer 110.000 Volt Hochspannungsleitung über Gst 
1097/3, eingetragen. 

 

Abbildung 14: Auszug Grundbuch C-Blatt Seite 1 (Quelle: Grundbuchsauszug vom 29.09.2025) 

Eintragung C1: „Hochspannungsleitung“ Bewertungsrelevante Grundstücksquerung der 
Freileitung. 

Eintragung C2/C3 „Pfandrechte“ – nachdem die Bewertung geldlastenfrei erfolgt – nicht 
bewertungsrelevant. 
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3.2.4. Grundbuch allgemein - Gdstk. 1097/6 KG 67406 Liezen „Zufahrt“ 

 

Abbildung 15: Auszug Grundbuch Blatt A (Quelle: Grundbuchsauszug vom 05.10.2025) 

3.2.5. Eigentumsverhältnisse - Gdstk. 1097/6 KG 67406 Liezen „Zufahrt“ 

Lt. Grundbuchsauszug befindet sich die bewertungsgegenständliche Liegenschaft im 1/4 
Eigentum der verpflichteten Partei.  

 
Abbildung 16: Auszug Grundbuch Blatt B-LNR. 13 (Quelle: Grundbuchsauszug vom 05.10.2025)  
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3.2.6. Belastungen - Gdstk. 1097/6 KG 67406 Liezen „Zufahrt“ 

Nachfolgend die Eintragungen des C-Blattes im Grundbuch (auszugsweise) 

 

Abbildung 17: Auszug Grundbuch C-Blatt Seite 1 (Quelle: Grundbuchsauszug vom 29.09.2025) 

Eintragung C1: „Hochspannungsleitung“ Bewertungsrelevante Grundstücksquerung der 
Freileitung. 

Eintragung C2-8: „Pfandrechte“ – nachdem die Bewertung geldlastenfrei erfolgt – nicht 
bewertungsrelevant. 

3.2.7. Vertragssituation 

Die Eigentumsrechte am bewertungsgegenständlichen Anteil gingen lt. Grundbuchsauszug 
mittels Kaufvertrags vom 17.12.2021 rechtmäßig an die verpflichtete Partei über. 

3.2.8. Baugrundstück/Nutzfläche 

Auf Grundlage des Grundbuchsauszuges vom 29.09.2025 hat das bewertungsgegenständliche 
Grundstück Nr. 1097/3 in der KG 67406 Liezen (EZ1601) eine Grundstücksfläche von 1.186 m² 
(Anteil 1/1). Zusätzlich beinhaltet die Liegenschaft noch einen ¼ Anteil an der südlichen 
Zufahrtstraße, Grundstück Nr. 1097/6 in der KG 67406 Liezen (EZ1471) mit einer 
Grundstücksfläche von 414 m² (Anteil ¼). Beide Grundstücke bilden eine Einheit. 

 

Bauliche Ausnutzbarkeit/Einschränkungen: 

(1) Hochspannungsleitung 

Die Dienstbarkeit ist grundbücherlich gesichert und verläuft die Hochspannungsleitung beinahe 
diagonal über das Bewertungsgrundstück. Es schränkt die Bebaubarkeit sowohl lage- als auch 
höhenmäßig gravierend ein. Es wird auf die Stellungnahme und den beiliegenden „Höhenplan 
nach Seiltausch“ der Energie Steiermark verwiesen. 

(2) Grenzbebauung – nordwestseitig 

Diese Grenzbebauung zeigt „Fensteröffnungen“ und ist daher ein heranbauen an die 
Grundstücksgrenze in diesem Bereich nicht mehr möglich und muss bei einer zukünftigen 
Bebauung der lt. Stmk. BauG geforderte Mindestgebäudeabstand eingehalten werden. Dieser 
errechnet sich nach der jeweiligen Geschoßentwicklung der Objekte vermehr um den Wert 4. 

Bezeichnung EZ Gst Nr. KG  Widmung Anteil Fläche 
[m²] 

Baugrundstück 1601 1097/3 67406 
Liezen 

A-WR 
„Allgemeines 
Wohngebiet“ 

1/1 1186 

Zufahrt 1471 1097/6 67406 
Liezen 

Verk 
„Verkehrsfläche“ 

1/4 414 
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Bei der am Bestand befindlichen Bebauung (1 Geschoß) und einer eventuellen 1 geschoßigen 
Bebauung am Bewertungsgrundstück müsste somit ein Abstand zur Grenzbebauung von 
1+1+4=6m zwingend eingehalten werden. 

(3) Rutschhangbereich 

Für eine eventuelle Bebauung sind höhere Aufwendungen bezüglich der Gründungsarbeiten 
einzukalkulieren da das Grundstück in einem rutschhanggefährdeten „braunen“ 
Gefahrenzonenbereich der WLV liegt. Es wird auf die Stellungnahme der WLV Liezen im Anhang 
verwiesen und auf das bodenmechanische Gutachten des Büros Synalp – Admont. 

 

(4) Hochwassergefahrenzone 

Entlang des Uferstreifens ist nach Vorgaben des Raumordnungsgesetzes ein mindesten 10m 
breiter Uferstreifen von Bebauungen freizuhalten. Die Zonierungen generell bedingen einen 
erhöhten Aufwand für eine zukünftige Bebauung. 

 

(5) Hauptwasserleitung Stadtgemeinde Liezen 

Die Wasserleitung verläuft im westlichen Bereich des Grundstückes in einem konstanten 
Abstand zur westlichen Grundgrenze auf die gesamte Grundstückslänge. Auch hier sind 
Schutzabstände einzuhalten. 

- planliche Darstellung der Leitungsführungen: 

 

Abbildung 18: Lageplan auf Grundlage des Katasters mit der Hauptwasserleitung, der 110 kV 
Hochspannungsleitung und der vorhandenen Grenzbebauung 

3.2.9. Flächenwidmung 

Zum Zeitpunkt der Befunderhebung befindet sich das Grundstück lt. Flächenwidmungsplan der 
Stadtgemeinde Liezen in der Widmungskategorie A-WR „Allgemeines Wohngebiet“ mit einer 
Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,4. Für das ggst. Grundstück wurde folgende Zusatzwidmung 
ausgewiesen: (siehe Punkt 43 Zusatzwidmung des aktuellen Flächenwidmungsplanes) 
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Abbildung 19: Auszug Flächenwidmungsplan (GIS Steiermark 05.10.2025) 
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3.2.10. Zonierungen und Gefährdungsbereiche/Gesamtobjekt 

Das gegenständliche Grundstück liegt in der gelben Gefahrenzone des Odergrabens (Wildbach) 
sowie im Braunen Hinweisbereich für Rutschungen. 
 

 
Abbildung 20: Übersichtsplan Gefahrenzonenplan WLV (GIS Steiermark 05.10.2025) 

Auf Grundlage des aktuellen Gefahrenzonenplanes der Stadtgemeinde Liezen wurde der 
gesamte nördliche Bereich oberhalb des Schwimmbades bis zur roten Wand als Brauner 
Hinweisbereich für Rutschung, dargestellt. In der Stellungnahme der WLV, siehe nachfolgend 
angeführt, ist für das Grundstück Nr. 1097/3 in der KG 67406 Liezen ein externes Gutachten 
durch einen befugten Vertreter eines geologischen Fachgebietes, einzuholen. 
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Abbildung 21: Auszug aus dem aktuellen Gefahrenzonenplan der WLV 

Anmerkung: 

Für den unmittelbar darunterliegenden Grundstücksbereich 1232/1 KG 67404 Liezen wurde von 
der Fa. Synalp ein geotechnisches Gutachten erstellt. Hier werden Hinweise sowie 
Empfehlungen für die Bebaubarkeit vorgeschlagen. (Stadtamt Liezen datiert mit 26.06.2024) 
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3.2.11. Risiko und Kontaminierung 

Laut Abfrage beim Umweltbundesamtes befindet sich die gegenständliche Liegenschaft weder 
im Verdachtsflächenkataster noch im Altlastenatlas. 

 

Abbildung 22: Abfrage Altlastenportal (Quelle: Umweltbundesamt 05.10.2025) 
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3.2.12. Energienetze Steiermark „Hochspannungsleitung Höhenplan“ 

 
 

 

 

 

 

 
Abbildung 23: Höhenplan 110 KV – Leitung (Quelle.: Energie Steiermark 08.10.2025) 

 
Abbildung 24: Stellungnahme Energie Steiermark zur  110 KV – Leitung 
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Abbildung 25: Höhenkoten Gelände (Quelle.: GIS Steiermark 18.10.2025) 

Zugehörige Höhendaten: 
 

 
Abbildung 26: Höhenkoten Pkt. 1-10 (Quelle.: GIS Steiermark 18.10.2025) 

Anmerkung: 
Die dargelegten Höhenkoten dienen zur Darstellung der eingeschränkten Bebauungsmöglichkeit 
und sind nur für das Schätzungsgutachten „bewertungsrelevant“ Bei zukünftigen Bebauungen 
ist eine Urgeländeaufnahme unabdingbar! Planungen sind unbedingt mit den Energie Netze 
Steiermark abzuklären.  

  

Rechtwert Hochwert Oberfläche-DOM [m ü.A.]Gelände-DGM [m ü.A.]Objekthöhe-nDOM [m]Flugjahr - HöhendatenQuelle - Höhendaten

1 442826,31 5269600,84 779,7 779,7 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

2 442830,02 5269596,54 778,7 778,7 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

3 442838,55 5269591,51 777,2 777,2 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

4 442814,01 5269599,91 780,3 780,3 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

5 442801,9 5269596,73 780 780 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

6 442812,29 5269578,68 777,5 777,4 0,1 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

7 442828,43 5269576,82 776,2 776,2 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

8 442839,14 5269575,5 774,7 774,7 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

9 442819,3 5269565,58 774,8 774,8 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at

10 442822,41 5269588,14 778,1 778,1 0 2010-11 Laserscanning Höhenmodell 2024 - geoland.at
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3.3. Allgemeine Beschreibung des Baugrundstückes 

Die Zufahrt zum ggst. Baugrundstück Nr. 1097/3 in der KG 67406 Liezen erfolgt über den 
geschotterten und bereits zum Teil befestigten Interessentenweg. Derzeit ist das ggst. 
Grundstück unbebaut und weist eine geschlossene Grasnarbe mit hüfthohem Gras auf. 

Das Baugrundstück liegt in einer schönen sonnigen Hanglage mit der Hangrichtung (Exposition) 
Süd – Südost und einer Hangneigung von ca. 5 – 10 Grad bzw. 15 – 20%. 

Von Nordwesten nach Südosten wird das Grundstück ca. mittig von einer 110 KV 
Hochspannungsleitung überspannt und zeigt sich der maximale „Durchhang“ nachteilig direkt am 
Bewertungsgrundstück. 

Zusätzlich verläuft die Hauptwasserleitung der Stadtgemeinde Liezen von Norden nach Süden, 
parallel mit einem Abstand von ca. 4m zur westlichen Grundstücksgrenze. An der südlichen 
Grundstücksecke befindet sich ein Wasserleitungsschacht der Wasserwerke der Stadtgemeinde 
Liezen. 

An der nordwestlichen Grundstücksecke zeigt die Nachbarliegenschaft eine Grenzbebauung. 

 

Abbildung 27: Hangrichtung - Exposition (GIS Steiermark 05.10.2025) 

 

Abbildung 28: Hangneigung Grad (GIS Steiermark 05.10.2025) 



Bewertungsgutachten  BG Liezen 14 E 17/25w - 4 

Seite 25 von 35 

 

 

Abbildung 29: Hangneigung Prozent (GIS Steiermark 05.10.2025) 

 

 

Abbildung 30: Baugrundstück mit Blickrichtung 
Norden von der Zufahrtsstraße 

 

Abbildung 31 Grenzbebauung an der Nordwestlichen 
Grundstücksecke mit Blickrichtung Süden 

Abbildung 32: Nordwestliche Grundstücksecke mit 
Blickrichtung Südosten 

 
Abbildung 33: Nordwestliche Grundstücksecke mit 

Blickrichtung Südosten 
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Abbildung 34: Südöstliche Grundstücksecke mit 
Blickrichtung Nordwesten 

 

Abbildung 35: Nordwestliche Grundstücksecke mit 
Blickrichtung Südwesten 

3.3.1. Flächenaufstellung 

Bezeichnung EZ Gst Nr. KG  Widmung Anteil Fläche 
[m²] 

Baugrundstück 1601 1097/3 67406 
Liezen 

A-WR 
„Allgemeines 
Wohngebiet“ 

1/1 1186 

Zufahrt 1471 1097/6 67406 
Liezen 

Verk 
„Verkehrsfläche“ 

1/4 414 

3.3.2. Die Vergleichswerte von Grundstücksverkäufen 

Zwecks Plausibilisierung kann auf den Immobilienpreisspiegel der WKO 2025 zurückgegriffen 

werden. Es liegen die Quadratmeterpreise „für Baugrundstücke“ im Bezirk Liezen für die 

gegenständliche Lage zwischen € 148,02,-- bis € 267,36,--! 
 

                 
(Abbildung 36: Immobilienpreisspiegel 2025 WKO Österreich) 
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4. Verkehrswertgutachten 

4.1. Allgemeines 

Die Bewertungsgrundsätze sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) geregelt. 
 

§ 2 Abs 1 LBG Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt wird, ist der 

Verkehrswert der Sache zu ermitteln. 
 

§ 2 Abs 2 LBG Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise 

im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 
 

§ 2 Abs 3 LBG Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner 

Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Es ist der Verkehrswert zu ermitteln, also jener Preis, der bei einer Veräußerung der Sache 

üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann1. Der ermittelte Wert 

berücksichtigt die zum Bewertungsstichtag bekannten Marktverhältnisse. 

 

Dieser wird durch den Preis bestimmt, der üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr bei einer 

Veräußerung zu erzielen ist. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftliche 

Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. Außergewöhnliche oder persönliche 

Verhältnisse bleiben jedoch außer Betracht. 

 

Grundlage für die Erzielung des im Gutachten ermittelten Wertes sind entsprechende 

Vermarktungsaktivitäten. Diese sind primär ein entsprechend langer Vermarktungszeitraum und 

ein entsprechendes Maß der Publizität. Für das Erreichen einer entsprechenden Publizität ist es 

erforderlich, sämtliche Marketingmaßnahmen zu ergreifen. Die Kosten für diese 

Marketingmaßnahmen sind im Ergebnis dieser Wertermittlung nicht berücksichtigt. 

 

Immobilien sind eine Handelsware. Der Wert derartiger Kapitalanlagen ergibt sich aus der 

Nachfrage und dem Angebot sowie dem Nutz- und Ertragswert. 

 

Gemäß § 2 LBG bestimmen sich die allgemeinen Wertverhältnisse nach der Gesamtheit der am 

Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für Angebot und 

Nachfrage maßgebenden Umstände, wie die allgemeine Wirtschaftssituation, der Kapitalmarkt 

und die Entwicklung am Ort – die Gesamtsituation bildet den Preis. 

 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens und deren Kombination sind legal wie folgt geregelt: 
 

§ 3 Abs 1 LBG Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem 

jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere 

das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren 

(§ 6) in Betracht. 

 

§ 3 Abs 2 LBG Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache 

bestimmenden Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere 

Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

 

-------------------------------- 
1 § 2 Abs 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 
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4.2. Wertermittlungsmethodik 

4.2.1. Vergleichswertverfahren §4 LBG: 

Für die Bewertung von Grundstücken kommt in erster Linie das Vergleichswertverfahren (§4) 

LBG in Betracht. Im Vergleichswertverfahren ist der Wert des Grundstückes durch Vergleich mit 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke zu ermitteln (Vergleichswert). 

Vergleichbare Grundstücke sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände 

weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der 

Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe jedes Einflusses auf den Wert durch 

Zu- und Abschläge zu berücksichtigen (§4 Abs.1). Zum Vergleich sind Kaufpreise 

heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr, in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag, 

in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart 

wurden, sind sie entsprechende der Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des 

betreffenden Gebietes auf oder ab zu werten. Kaufpreise von denen anzunehmen ist, dass sie 

durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst 

wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse 

und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt 

werden. 

4.2.2. Ertragswertverfahren §5 LBG: 

Gebäude mit überwiegender Wohn- und Büronutzung sind klassische Investmentproperties. Die 

Marktteilnehmer erwerben Gebäude dieser Art ausschließlich um für das eingesetzte Kapital eine 

entsprechende Rendite zu generieren. 
 

Bei der Wertermittlung zur Findung des Verkehrswertes von solchen Immobilien wird daher das 

Ertragswertverfahren gem. § 5 LBG angewandt, da mit den ertragsorientierten Mieteinnahmen 

ausschließlich eine Rendite des eingesetzten Kapitals erwirtschaftet werden soll. 

4.2.3. Sachwertverfahren §6 LBG: 

Die Bewertung für Gebäude mit überwiegend privater Nutzung erfolgt nach dem 

Sachwertverfahren. Bei diesem Verfahren ist der Wert der Sache durch die Summe aus 

Bodenwert, Bauwert des Gebäudes sowie des Wertes sonstiger Bestandteile bestimmt. Dabei 

ist der Bodenwert nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln und bei der Ermittlung des 

Bauwertes des Gebäudes von den Neuherstellungskosten auszugehen, von dem die technische 

und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen ist. (§6 Abs. (1)-(3) des LBG 1992). 

Die Herstellungskosten werden aus den Normalherstellungspreisen (Standardpreisen) 

vergleichbarer baulicher Anlagen zum Stichtag unter Berücksichtigung der jeweiligen 

tatsächlichen Bauweise, Konstruktion und Ausstattung abgeleitet, wobei Ansätze für eigen 

genutzte Liegenschaften brutto, d.h. inkl. UST, und gewerblich genutzte netto, d.h. exkl. UST, zu 

erfolgen haben. 

4.2.4. Wahl des Ermittlungsverfahrens 

Im gegenständlichen Verkehrswertermittlungsverfahren ergibt sich somit das 

Vergleichswertverfahren. Bodenwerte von unbebauten Grundstücken werden nach dem 

Vergleichswertverfahren bewertet! 
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4.3. Bewertung nach dem Vergleichswertverfahren gem § 4 LBG 

4.3.1. Bodenwert-unbelastet 

(a)  Bewertung nach Vergleichswerten, nach der Marktanalyse mit Abgleich der Daten des 

Immobilienpreisspiegels der WKO 2025 
 

Die Bewertung erfolgt entsprechend der Verkehrslage, der Verwertbarkeit und 

Nutzungsmöglichkeit im Mittel. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten (Servitutsbelastungen) 

und der stark lagebedingten Preisschwankungen wird auf den „durchschnittlichen Baulandpreis“ 

für die Stadtgemeinde Liezen zurückgegriffen. 

 
(Abbildung 37: Baulandpreisentwicklung Stadtgemeinde Liezen (Quelle.: immonetZt 18.10.2025) 

 
(Abbildung 38: Baulandpreis 2025 Stadtgemeinde Liezen (Quelle.: immonetZt 18.10.2025) 

Der für Liezen sich ergebende durchschnittliche Quadratmeterpreis ergibt sich lt. immonetZT mit 
€ 164,34 und wurden diesem Preis nachstehende Transaktionen und Marktgegebenheiten 
zugrunde gelegt: 
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(Abbildung 39: Bandbreite Baulandpreis 2025 Stadtgemeinde Liezen (Quelle.: immonetZt 18.10.2025) 

 
 

 
 

N R GB N R T Z Jahr V-D atum GN R F läche [m2] Kaufpreis [€] P reis/ m2 [€] Verkäufer/ Käufer

1 67406 659 2022 17.12.2021 1097/3 1186,00 58.000,00 48,90 Hell/Schneller *)Bew.Gdstk!

2 67409 3510 2021 28.09.2020 992/1 1751,00 122.570,00 70,00 Huber/Hirz

3/A 67409 4732 2021 15.11.2021 992/4 870,00 52.200,00 60,00 Huber/Kummer

4/A 67409 4852 2021 15.11.2021 992/4 870,00 52.200,00 60,00 Huber/Rappl

5 67406 2907 2022 03.08.2021 1077/21 464,00 20.000,00 43,10 Waldg.Liezen/Schmeißl

6 67406 4642 2022 16.11.2022 542/2 1218,00 262.000,00 215,11 V&S Bau gmbH./Greiner

7 67406 1422 2023 09.02.2023 542/6 4117,00 1.056.000,00 213,75 A.S.S Immo/Greiner

8 67406 4538 2022 29.09.2022 776/4 30,00 3.750,00 125,00 Huber/Harrer

*.) nicht zu berücksichtigen

NR Widmung V-Datum Val.-% *1.) Ko nfig/ B D Lage Summe [%]Grundpreis [€] Z u/ A b [%] V-P reis G

2  Widmung: Bauland Reines Wohngebiet BD 0,2-0,4 Salberg 28.09.2020 31,74 0 0 31,74 70,00 22,22 € 92,22 € 1

3  Widmung: Bauland Reines Wohngebiet BD 0,2-0,4 Leiten 15.11.2021 28,61 0 0 28,61 60,00 17,17 € 77,17 € 1

4  Widmung: Bauland Reines Wohngebiet BD 0,2-0,4 Leiten 15.11.2021 28,61 0 0 28,61 60,00 17,17 € 77,17 € 1

5  Widmung: Freiland/Höhenstraße/unaufgeschlossen 03.08.2021 28,61 10 10 48,61 43,10 20,95 € 64,06 € 1

6  Widmung: Bauland Allg. Wohngebiet BBD 0,5-1,2 (Zentrum) 16.11.2022 17,14 -15 -15 -12,86 215,11 -27,66 € 187,44 € 3

7  Widmung: Bauland Allg. Wohngebiet BD 0,5-1,0 Sonnenweg 09.02.2023 5,4 -15 -15 -24,60 213,75 -52,58 € 161,17 € 3

8  Widmung: Bauland Allg. Wohngebiet BBD 0,2-0,4 Birkenweg 29.09.2022 17,14 0 -15 2,14 125,00 2,68 € 127,68 € 3

Gewichtung/Schnitt 157,90 €
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                                                                                 (Abgleich mit Immobilienpreisspiegel WKO 2025) 

 

 
(Abbildung 40: Lage der Vergleichsgrundstücke (Quelle.: immonetZt 18.10.2025) 

 

Die Vergleichsgrundstücke befinden sich alle in den KG 67406 Liezen und wurden Lage-, 

Bebauungsdichte-, Zonierungen sowie Wertanpassungsfaktoren berücksichtigt. Es ergeben sich 

somit 7 Vergleichspreise die herangezogen werden konnten. In Anlehnung der vorhin 

angeführten Preise und Herleitungen aus dem Immobilienpreisspiegel sowie der Marktanalyse 

wird ein „unbelasteter“ Grundstückspreis von 160,00€ als realistisch erachtet. 
 

(b)  Bewertung der Servitutsbelastungen 
 

Die vorhandenen Servitutsbelastungen bedingt durch die 110 KV Hochspannungsleitung, der 

Bauverbotsstreifen für die Lage der Wasserleitung der Stadtgemeinde Liezen, die 

Freihaltezonen (Uferstreifen 10m) nach dem ROG (SAPRO) für hochwassergefährdete 

Baubereiche führen zu einer starken Einschränkung der Bebauungsmöglichkeit des 

Bewertungsgrundstückes. Wie im Befund „planlich“ dargestellt wird der südwestlich von der 110 

KV Hochspannungsleitung liegende Grundstücksbereich nutzbar sein.  

Dieser Bereich ergibt ca. eine Fläche von 270m² und somit ca. ¼ der Grundstücksfläche. Die 

restlichen 916m² sind mit Abschlägen zu belegen! Die Berechnung von Servitutsbelastungen wie 

hier „Leitungsrechte“ beziehen sich immer auf den Grundpreis von unbelasteten Grundstücken.  
 

Im gegenständlichen Fall kann ein „unbelasteter“ Grundstückspreis von € 160,--/m² zugrunde 

gelegt werden. 

 

 

 

Nutzungskategorie

Anzahl Vergleichswerte erhoben: 

Anzahl Vergleichswerte / Berechnung: 

Bewertungsstichtag

Mittelwert val. harm. Werte [€] 157,90 €

8

7

29.09.2025

allgemeines 

Wohngebiet
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(Abbildung 41: Restflächendarstellung) 

Anmerkung: 
Die dargelegte Restfläche dient zur Darstellung der eingeschränkten Bebauungsmöglichkeit und ist nur für das 
Schätzungsgutachten „bewertungsrelevant“. Bei zukünftigen Bebauungen ist eine Abklärung mit den jeweiligen 
Leitungsträgern unabdingbar! 
 

Berechnung der Belastung nach „Seiser Kainz“ bzw. Ansätzen DI. Bauer: 
 

Der gegenständliche Leitungsverlauf verläuft beinahe diagonal über das Grundstück und 

entspricht der Belastungsstufe 6 und der „ortsüblichen“ Verkehrswertstufe „mittel“ von 22%. Die 

Leitungsart einer 110 KV - Leitung ergibt einen Korrekturfaktor 1,3 (KF) und ist als Wohngebiet 

der Korrekturfaktor 3,00 abzuwenden. Die Minderung bezieht sich immer auf die tatsächlich in 

Anspruch genommene Servitutsfläche. 
 

Berechnung nach Seiser&Kainz/DI. Bauer: 
 

 
(Seiser Kainz „Der Wert von Immobilien“ 2. Ausgabe Rn 97/S.726) 

 

Berechnung nach Kranewitter: 
 

Lt. Kranewitter werden stark beeinträchtigte Flächen mit 80% des „unbelasteten“ 

Grundstückpreises gewertet. 

BW(€)

Gesamtfläche unbelastet (GF) 1186 m²

neutraler Bodenwert (BW) 160,00 € 189.760,00 €

Wertminderung lt. Tabelle (WM) 22%

Korrekturfaktor für Wohngebiet (KF1) 3

Korrekturfaktor für 110 KV Leitung (KF2) 1,3

Servitusfläche (SF) 916 m²

abzügl. Gesamtwertminderung (GWM) 125.748,48 € -125.748,48 €

Formel (DI. Bauer): GWM=SFxBWxWMxKF1xKF2

Bodenwert des belasteten Grundstückes: 64.011,52 €
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4.4. Verkehrswertableitung 

Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse 
vorzunehmen. (sog. Marktanpassung) Der ermittelte durchschnittliche Quadratmeterpreis zeigt 
sich mit ca. 58,--/m² und wurde das Grundstück im Jahr 2021 mit einem Quadratmeterpreis von 
ca. € 49,-- vom Verpflichteten erworben! Unter Berücksichtigung der Indexierung und im Rahmen 
der Nachkontrolle kann auf weitere Marktanpassungszu- und abschläge verzichtet werden. 
Durch die „wirtschaftliche“ Einheit „Grundstück inkl. Zufahrt“ wird der 

 

Grundstückswert mit   €     68.261,75 

Marktanpassung (+ ---%)  €            --- 

und gerundet angegeben mit:  €     68.000,00 
 

 
Der Verkehrswert der EZ 1601, Gstk 1097/3 in der KG 67406 Liezen. B-LNr. 1, 1/1-Anteil und 
EZ 1471, Gstk 1097/6 in der KG 67406 Liezen, B-LNr. 13, 1/4-Anteil, wird mit 
 
 

STICHTAG 29.09.2025 

 
 

nachfolgend gerundet und festgesetzt: 
 
 

€ 68.000,-- 
(IN WORTEN:achtundsechzigtausend EURO) 

 
 
 

Das Gutachten umfasst 35 Seiten inkl. Beilagen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bad Mitterndorf, 01.11.2025   ……….…………………………… 

    (Bmst. Ing. Bernd Rauscher) 
 
  

BW(€)

Gesamtfläche unbelastet (GF) 270 m²

neutraler Bodenwert (BW) 160,00 € 43.200,00 €

Servitusfläche (SF) 916 m²

80% des neutralen Bodenwertes (WM) 32,00 € 29.312,00 €

Bodenwert des belasteten Grundstückes: 72.512,00 €

gemittelter Bodenwert aus beiden Verfahren 68.261,76 €
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BEILAGEN: 
Allgemeine Gefährdungseinschätzung „HORA“ 
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